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Beschlussvorlage der Verwaltung  
 

Gremium Sitzung am Beratung 

Schul- u. Sportausschuss 16.11.2021 öffentlich 

Digitalisierungsausschuss 17.11.2021 öffentlich 

Finanz- und Personalausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Förderung von Endgeräten für Schulen in NRW im Rahmen der Digitalen 
Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW sowie im Rahmen des „REACT-EU“ 
 
Betroffene Produktgruppe 
 

PG 10302 
 
Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen 
 

Verbesserung der Ausstattung von Schulen an sozial benachteiligten Standorten in NRW mit 
mobilen Endgeräten an Schülerinnen und Schüler im Wege einer Dauerausleihe 
 
Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan 
 

Mehrauszahlungen i.H.v. 960.000 €; Mehreinzahlungen in gleicher Höhe 
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.) 
 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Richtlinien des Landes NRW vom 15.10.2021 (BASS 11-02) 
über die Förderung von Endgeräten für Schulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Digitalen 
Ausstattungsoffensive und im Rahmen des „REACT-EU“ unverzüglich umzusetzen. Zur 
Durchführung der o. g. Förderrichtlinien stellt die Stadt Bielefeld im Haushalt 2022 die 
notwendigen investiven Auszahlungsmittel i.H.v. 960.000 € bereit. Ein Eigenanteil ist nicht zu 
erbringen, da es sich bei beiden Förderprogrammen um eine Vollfinanzierung des Landes 
handelt. 
 

Begründung: 

Mit der Richtlinie über die Förderung von Endgeräten für Schulen in Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen der Digitalen Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW sowie mit der Richtlinie über die 
Förderung von Endgeräten für Schulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des „REACT-EU wird 
den Schulträgern ermöglicht, an Schulen in sozial benachteiligten Lagen alle Schülerinnen und 
Schüler (SuS) mit digitalen Endgeräten auszustatten. Die Förderrichtlinien der Landesregierung 
für diese Ausstattungsprogramme sind mit Datum vom 18.10.2021 veröffentlicht worden. Beide 
Förderprogramme bauen auf dem sog. Sofortprogramm für die Ausstattung von bedürftigen SuS 
mit digitalen Endgeräten aus 2020 auf. 
 

Mit diesen Richtlinien erhalten auf der Grundlage sozialer Faktoren in Anlehnung an den 
Schulsozialindex NRW besonders belastete allgemeinbildende Schulen sowie Förderschulen, 
Weiterbildungskollegs und bestimmte Bildungsgänge an den Berufskollegs eine digitale 
Vollausstattung mit mobilen digitalen Endgeräten.  
Die zur Verfügung gestellten Zuwendungen können schulscharf als Schulträgerbudgets für die in 



  
den Förderrichtlinien benannten Schulen bei der zuständigen Bezirksregierung beantragt werden. 
 

Die Endgeräte verbleiben im Besitz der Schulträger und werden den SuS von ihrer Schule für die 
Dauer des Schulbesuchs leihweise zur Verfügung gestellt.  

 Richtlinie über die Förderung von Endgeräten für Schulen in Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen der Digitalen Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW 

 

In diesem Förderprogramm stehen insgesamt 346.250,00 € für folgende Schulen zur Verfügung: 
 

SF Schulname Fördersumme 

FöS Am Lönkert 29.500,00 €  

FöS Hamfeldschule 90.000,00 €  

FöS Leineweberschule 77.000,00 €  

FöS Ernst-Hansen-Schule 84.500,00 €  

GS Bückardtschule 65.250,00 €  

HS Brodhagenschule* 36.500,00 €  

*Standort geschlossen seit 01.08.2021. Nach Auskunft der Bezirksregierung Detmold (BRDt) kann der Förderbetrag 

weder für diesen noch für einen anderen Standort beansprucht werden und verfällt somit. 
 

 Richtlinie über die Förderung von Endgeräten für Schulen in Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen des „REACT-EU“ 

 
In diesem Förderprogramm stehen insgesamt 613.750,00 € für folgende Schulen zur Verfügung: 
 

SF Schulname Fördersumme Anmerkung 

BK 
CSB Wirtschaft und Verwaltung 
(Hauptstandort) 

20.000,00 € nur Ausbildungsvorbereitung 

BK CSB Handwerk und Technik 20.500,00 €  nur Ausbildungsvorbereitung  

BK CSB Metall und Elektrotechnik 8.000,00 €  nur Ausbildungsvorbereitung  

BK Maria-Stemme 12.500,00 €  nur Ausbildungsvorbereitung  

BK Rudolf-Rempel 22.500,00 €  nur Ausbildungsvorbereitung  

BK Senne 22.000,00 €  nur Ausbildungsvorbereitung  

GS Stieghorstschule 106.125,00 €    

GS Vogelruthschule 74.625,00 €    

GS Wellbachschule 111.000,00 €    

HS Baumheideschule** 62.000,00 €    

WBK Abendrealschule (Falkschule) 216.500,00 €    
** Standort wird am 31.07.2022 geschlossen. In diesem Fall ist eine Antragstellung lt. BRDt ebenfalls nicht möglich, da 
die Geräte schulscharf zugewiesen werden und eine spätere Umverteilung nach Richtlinie nicht vorgesehen ist. Der 

genannte Förderbetrag steht daher nicht zur Verfügung. 
 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die Mittel ausschließlich zur Förderung der in den 
Anlagen 1 der Richtlinien genannten förderfähigen Schulen zu verwenden. 
 

Im Rahmen beider Programme wird die Anschaffung mobiler Endgeräte wie Laptops und Tablets 
mit einem Höchstbetrag von 500 € pro Gerät inkl. Zubehör gefördert. Ein Eigenanteil durch die 
Schulträger ist nicht zu erbringen. Bei den zu beschaffenden Endgeräten handelt es sich um 
GWGs, die im ersten Jahr der Abschaffung abgeschrieben werden und keine späteren 
Abschreibungskosten verursachen. 
 

Die Verwaltung sieht hier eine Ausstattung mit Tablets vor, um die Gerätelandschaft in den 
Schulen homogen und kompatibel zu bereits vorhandenen Geräten zu gestalten und sie damit 
verwaltbar zu halten.  
 

Die Anschaffungskosten der Geräte mit Zubehör sind vom Schulträger vorzufinanzieren. Die 
Fördermittel werden anschließend im Wege des Mittelabrufs vom Zuwendungsgeber erstattet. 



 

Die Antragstellung muss bis zum 30.06.2022 erfolgen, die Beschaffungen sind bis Ende 2022 mit 
der Bezirksregierung Detmold abzurechnen. 
 
Die Folgekosten der Ausstattung (Support, Wartung, mögliche Schadensabwicklung etc.)  werden 
erst im Rahmen der HH-Bewirtschaftung 2022 absehbar sein und dementsprechend dann 
beziffert werden. Eine Deckung der Folgekosten aus dem Budget des Amts 400 wird angestrebt, 
sodass die Haushaltsneutralität sichergestellt ist. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Udo Witthaus 
Beigeordneter 

Wenn die Begründung länger als drei 
Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 
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